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PRO-4-PRO (PRINT)

Das jährlich im Sommer erscheinende PRO-4-PRO (Aufl age 30.000) 
ist ein „Best of“ des GIT Branchenportals www.pro-4-pro.com und 
stellt Firmenportraits und aktuelle Produkte aus Automatisierung, 
Sensorik, Inspektionsverfahren und Messtechnik in Form klassischer 
PR-Texte vor. Es dient den Lesern und Top-Entscheidern der Branche 
für ein Jahr als Einkaufsführer und Nachschlagewerk. 

Als reguläre Ausgabe 7-8 der MESSTEC & Automation konzipiert, 
fi nden Sie alle Produkte, die in diesem Einkaufsführer versammelt 
sind, zeitgleich auch für ein Jahr im Internet auf PRO-4-PRO. 
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Kamera-Highlights für die Bildverarbeitung
Neue Autofokus-Kameramodule, Miniaturkameras und Open Source Kamerasysteme

können anwendungsspezifische Bildvorverar-
beitungs-Algorithmen implementiert werden, 
um so die CPU für andere applikationsspezi-
fische Prozesse frei zu halten. Die VGA-auflö-
senden Farb- und Monochromkameras sind 
wahlweise mit CS-Objektivanschluss oder mit 
integrierter Optik und Beleuchtung verfüg-
bar. Hochauflösende Kameras mit 1.280 x 1.024 
Pixeln sind als Farb- und Monochrom-Version 
mit CS-Mount lieferbar. Das kompakte Design 
(45 x 45 x 85 mm), das geringe Gewicht von  
184 g, die geringe Leistungsaufnahme von  
< 2 W und das robuste Gehäuse ermöglichen 
die problemlose Integration in bestehende An-
wendungen. Abtastraten von 185 Bilder/s im 
Vollbildmodus und bis zu 1.000 Bilder/s im ROI-
Modus (VGA-Version) tragen den hohen Ferti-
gungsgeschwindigkeiten in modernen Auto-
matisierungsanlagen Rechnung. Über Ethernet 
lassen sich die Kameras zudem vernetzen und 
synchronisieren. Die Anbindung an die SPS 
lässt sich ebenfalls über Ethernet, über CAN-
Bus oder einfache Schaltkontakte realisieren.

Kontakt

Videor Technical E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8 · 63322 Rödermark
Tel.: 06074/888-0 · Fax: 06074/888-100
m.hold@videortechnical.com
www.videortechnical.com

 Online unter www.PRO-4-PRO.com

Videor Technical stellt drei neue Kameralinien 
für die Bildverarbeitung vor, darunter das Sen-
tech Autofokus-Kameramodul STC-AF56 für 
Spezialanwendungen. Seine 22-fache Zoom-
optik deckt einen Brennweitenbereich von 
3,9–85,8 mm ab und leitet ihr Licht auf einen 
1/6" CCD-Farbsensor. Auf Wunsch liefert die 
Kamera auch ein FBAS- und ein YC-Signal. 
Über einen Line-Doubler und einen Scaler 
wird das Videosignal so aufbereitet, dass die 
Kamera im Progressive-Mode direkt an ein 
TFT-Display oder einen Projektor mit VGA-Ein-
gang angeschlossen werden kann. Eine RS-232 
Schnittstelle erlaubt den unmittelbaren Zugriff 
auf den digitalen Signalprozessor, auf dem 
mehrere hundert Parameter eingestellt wer-
den können. Ebenso die Bedienung der Zoom-, 
Fokus- und Sonderfunktionen, für die eine 
kostenlose PC-Software zur Verfügung steht. 

Einsetzbar in Bildschirmlesegeräten
Das Protokoll der STC-AF56 ist frei zugänglich, 
so dass eigene Bedienkonzepte entwickelt 
werden können. Alternativ sind die wesent-
lichen Funktionen hardwaremäßig herausge-
führt (Bedienung über Tastenfunktionen). Die 
Kamera wurde für Bildschirmlesegeräte für 
sehbehinderte Menschen entwickelt, die Klein-
gedrucktes nur durch starke Vergrößerung 
lesen können oder Probleme haben, schwarze 
Schrift auf weißem Hintergrund zu unterschei-
den. So verfügt das Gerät über einen Pseudo-
farben-Generator, der die Farben von Hinter-
grund und Schrift in mehreren Kombinationen 
verändern kann.

Kameras mit abgesetztem CCD-Sensor
Die Miniaturkamera Sentech STC-DP64 bringt 
ganze 3 g auf die Waage und liefert gestochen 
scharfe Bilder in voller PAL-Auflösung (720 x 576 
Pixel). Sie wurde für Spezialanwendungen auf 
kleinstem Raum entwickelt und kann über ei-
nen I C-Bus mit einem PC kommunizieren: Ein 
optional erhältlicher Schnittstellenkonverter 
(von I C nach USB) inkl. grafischer PC-Software 
erlaubt den Zugriff auf den digitalen Signal-
prozessor der Kamera, in dem mehrere hun-
dert Parameter eingestellt werden können. 

Open Source Smart Kamerasysteme
Ein Maximum an Flexibilität im Machine Vision 
Bereich bieten die intelligenten, voll industrie-
tauglichen Digitalkameras der eneo SC-Serie: 
Die auf Linux optimierte Architektur der kom-
pakten Geräte erlaubt es, Standard-Software-
pakete der industriellen Bildverarbeitung zu 
verwenden oder maßgeschneiderte Lösungen 
für die Kamera zu programmieren. Hierfür 
steht eine optimierte Toolchain mit umfang-
reicher Bildverarbeitungs-API zur Verfügung. 
In das frei zugängliche Xilinx Spartan-3 FPGA 

Videor Technical zählt mit über 60 Mio. � 

Umsatz (2006) zu den größten europäischen 

Distributoren für professionelle Videotech-

nik in den Bereichen Imaging, Security und 

Professional. Das ISO 9001:2000 zertifizierte 

und in Rhein-Main ansässige Unternehmen 

führt neben den frei programmierbaren 

Open Source Smart Kamerasystemen unter 

eigenem eneo-Brand die Produkte führen-

der Hersteller: Bosch, Fujitsu, Fujinon, JVC, 

Sentech, Tamron etc.

PR-Anzeigen

UMFANG 1/1 SEITE ½ SEITE ¼ SEITE

PREIS 4C* 3.560 € 1.780 € 890 €

Vorzugsplätze

Innentitel (1/1 Seite Innentitel 
+ 1/2 Seite PR-Anzeige 4c)

3.980 €

Teiltitel (4c Bild auf Titelseite bzw. 4. US 
+ 1/2 Seite PR-Anzeige 4c)

2.410 €

1/1 Seite PR-Anzeige

* alle Preise beinhalten zwei 

volle PDF-Korrekturläufe. Erst 

ab dem dritten PDF-Korrektur-

lauf fallen 45  Bearbeitungs-

pauschale pro PDF an.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder 
mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. 
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses 
das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzu-
wickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. Die in der Anzeigenpreisliste 
bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines Jahres in einer Druckschrift erscheinenden Anzeigen eines Werbungstreibenden 
gewährt. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige, wenn nicht bei Vertragsabschluss schriftlich ein anderer Beginn ver-
einbart worden ist. Die Nachlasshöhe ergibt sich aus der Malmenge. Werden innerhalb eines Jahres weniger Anzeigen als vereinbart 
abgenommen, so ist der Verlag berechtigt, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme aufgrund der 
Preisliste entsprechenden Nachlass nachzuberechnen.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag 
genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen. 
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspfl ichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten. Beruht die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages, so hat der Auftraggeber keinen Erstat-
tungsanspruch.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und andere Werbemittel, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder 
an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in 
der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 
7. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
8. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die 
aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ 
deutlich kenntlich gemacht.
9. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt 
auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
10. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verant-
wortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet 
die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
11. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichen, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so 
hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver 
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind - auch bei telefonischer Auftragserteilung - ausge-
schlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, 
seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlags für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigen-
schaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von 
Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufl euten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraus-

sehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen - außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
12. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurück-
gesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges 
gesetzten Frist mitgeteilt werden. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt 
die Genehmigung zum Abdruck als erteilt.
13. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berech-
nung zugrunde gelegt.
14. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung 
der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu 
bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist vereinbart ist. 
15. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die 
weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei 
Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines An-
zeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
16. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzei-
genausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle 
eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
17. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Ände-
rungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
18. Aus einer Aufl agenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, 
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte 
durchschnittliche Aufl age oder - wenn eine Aufl age nicht genannt ist - die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls 
die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Aufl age des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Aufl agenminderung ist nur 
dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie
– bei einer Aufl age bis zu 50000 Exemplaren 20%
– bei einer Aufl age bis zu 100000 Exemplaren 15%
– bei einer Aufl age bis zu 500000 Exemplaren 10%
– bei einer Aufl age über 500000 Exemplaren 5%   beträgt.
Darüber hinaus sind bei den Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absin-
ken der Aufl age so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
19. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge 
auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle 
Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpfl ichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers 
das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung 
von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpfl ichtet.
20. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pfl icht zur Aufbewahrung endet drei 
Monate nach Ablauf des Auftrages.
21. Der GIT VERLAG speichert die im Verkehr mit den Geschäftspartnern relevanten Daten zwecks Verarbeitung in automatisierten Ver-
fahren.
22. Erfüllungsort ist Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufl euten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren 
geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufl euten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
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